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Schöffenwahl

Wahlergebnis  
vom 05.03.2023

Geflügelpest - 
Allgemeinverfügung

Die Stadt Tengen eröffnet am Sonntag, den 12. März 
2023 – nach drei langen Corona-Jahren – das Markt-
jahr wieder mit dem traditionellen Josefsmarkt.

Auch in diesem Jahr beginnt der Krämermarkt bereits 
in der Marktstraße und führt über die Stadtstraße bis 
vor die Hinterburg. 

Josefsmarkt 
in Tengen

Kandidatenvorstellung  
am Montag, den 13.03.2023

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
am Montag, den 13.03.2023, 19.00 Uhr in der Randenhalle Tengen wird es eine erneute 
Kandidatenvorstellung geben. An dieser haben die bisherigen sowie die neuen Bewerber 
Gelegenheit, sich vorzustellen und Ihre Fragen zu beantworten.

Wir freuen uns auf Sie!

Es bieten knapp 40 Markthändler, örtliche Vereine 
und der Förderverein der Kindertagesstätte St. Vin-
zenz Tengen, wieder attraktive Angebote und kuli-
narische Genüsse an und freuen sich auf zahlreiche 
Besucher. Wer etwas einkaufen oder essen möchte, 
ist hier genau richtig.

Der Markt findet von 10.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr statt.

Kostenlose Parkplätze stehen auf dem Festplatz zur 
Verfügung.
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Amtliche Bekanntmachung

Wahl der Schöffen  
für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028
Im ersten Halbjahr 2023 werden bundesweit die Schöffen und 
Jugendschöffen für die Amtszeit von 2024 bis 2028 gewählt. 
Gesucht werden in unserer Stadt insgesamt drei Frauen und 
Männer, die am Amtsgericht Singen und Landgericht Kons-
tanz als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Straf-
sachen teilnehmen.
Wie Sie sich als Schöffe bewerben können, welche Voraus-
setzungen Sie mitbringen müssen und wie das Wahlverfah-
ren abläuft, erfahren Sie unter www.schoeffenwahl.de. Dort 
können Sie auch das Bewerbungsformular herunterladen. Die 
Formulare und weitere Informationen finden Sie auch unter 
www.tengen.de.
Bewerben Sie sich bis zum 16. April 2023 bei der Stadtver-
waltung Tengen. Für Fragen steht Ihnen Frau Häfeli unter Tel. 
07736/9233-10 sowie per E-Mail unter f.haefeli@tengen.de zur 
Verfügung.

Wahlergebnis der Bürgermeisterwahl  
am 5. März 2023
Bei der Bürgermeisterwahl am 5. März 2023 hat keiner der 
Bewerber:innen mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen 
erhalten. Es findet deshalb eine Neuwahl, am Sonntag, 19. 
März 2023 statt. Hier sind auch neue Bewerber:innen zuge-
lassen. Da  neue Bewerber:innen zugelassen werden, findet am 
Montag, den 13. März 2023, um 19 Uhr, eine erneute Kandi-
datenvorstellung in der Randenhalle statt. Bei der Neuwahl 
entscheidet dann die höchste Stimmenzahl und bei Stimmen-
gleichheit das Los.
Nachfolgend finden Sie das Gesamtergebnis der Bürgermeis-
terwahl in Tengen

Die Ergebnisse können Sie auch auf der städtischen Home-
page unter www.tengen.de Bürgermeisterwahl einsehen. 
Dort finden Sie auch die Wahlergebnisse der einzelnen Wahl-
bezirke.

Beantragung Briefwahl
Sofern Sie bereits Briefwahl für beide Wahlen beantragt ha-
ben, müssen Sie nichts weiter tun und Sie erhalten die Brief-
wahlunterlagen automatisch zugeschickt, sobald die neuen 
Stimmzettel gedruckt sind. Bitte beachten Sie weiterhin die 
evtl. längeren Postlaufzeiten und geben die ausgefüllten 
Briefwahlunterlagen am Besten direkt im Rathaus ab. Sollten 
Sie für die Neuwahl Briefwahl beantragen wollen, so nutzen 
Sie Ihre Wahlbenachrichtigung, die Sie bereits vor einigen Wo-
chen erhalten haben. Die Wahlbenachrichtigung gilt für den 
5. und den 19. März 2023.

Notdienste
Notruf Polizei    11O 
Feuerwehrruf / Notarzt   112
Polizeistelle Engen    07733 / 9409 - 0 
Montag - Freitag von 07.30 Uhr - 16.30 Uhr 
Polizeirevier Singen    07731 / 888 - 0
Ärztlicher Notfalldienst Bundesweit    116 117
Krankenwagen    19 222
Öffnungszeiten Notfallpraxis im Krankenhaus Singen: 
Mo., Di. + Do. 19.00 Uhr - 22.00 Uhr
Mi. + Fr.  17.00 Uhr - 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag u. Feiertag 09.00 Uhr - 22.00 Uhr
Zahnärztlicher Notdienst    0180-3-222-555-25
Augenärztlicher Notdienst   0180 607 5312
Kinderärztlicher Notdienst   0180 607 7312
Ab 01. April 2020: Kinder-Notfallpraxis:
Änderung der Öffnungszeiten:  Die Kinder-Notfallpraxis im He-
gau-Bodensee-Klinikum Singen (Virchowstr.10) hat ab 01. April 
neue Öffnungszeiten:  Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 
10.00 Uhr- 13.00 Uhr und von 16.00 Uhr -19.00 Uhr. Rufnummer 
für den kinderärztlichen Notfalldienst: 116 117 (kostenlos)
HNO - Ärzte     0180 607 7211
Sozialstation: Versorgung, Nachbarschaftshilfe, Betreuung, 
Tagespflege, 78234 Engen, Schillerstr. 10 a   07733 / 8300
AKA-team Ambulante Kranken- und Altenpflege 
Ludwig-Gerer-Straße 59, 78250 Tengen 
Pflegeberatung + Hilfen im Haushalt   07736 / 98 910
CARITAS-BERATUNG - Frau Hagel (Sozialpädagogin) vom Cari-
tas-Sozialdienst Singen Hegau steht Ihnen für Fragen, persönli-
che Anliegen und Beratung zur Verfügung. Das Angebot ist ver-
traulich und kostenlos. Katholisches Pfarrhaus Tengen, Klingenstr. 
26, 78250 Tengen; Termine nach Vereinbarung, Tel. 07731/96 970 
223; hagel@caritas-singen-hegau.de; (Termine jeden 1. und 3. 
Mittwoch im Monat 10:30 – 12:30 Uhr möglich).
Giftnotruf  
Freiburg ¡  0761 / 270 4361 0 oder 0761 / 19 240
München     089 / 414 02211 
Dorfhelferinnen
(Familienpflege) Sozialstation Engen    07733 / 8300
Drogenberatungsstelle  Singen   07731 / 61 497
AIDS-Hilfe Konstanz   07531 / 56 062

Apotheken-Notdienst

Notdienste am Wochenende:
(Der Notdienst beginnt um 8.30 und endet um 8.30 Uhr des Folgetages)

Samstag, 11. März 2023
Wasmuth-Apotheke Mühlhausen, 
Schloßstr. 40,    0 77 33/51 52
Höri-Apotheke Öhningen-Wangen, 
Hauptstr. 53,    0 77 35/31 97

Sonntag, 12. März 2023
Hohentwiel Apotheke Singen, 
Hegaustr. 14,   0 77 31/90 56 80

Tier-Ambulanz-Notruf
Den tierärztlichen Notdienst erfahren Sie bei Ihrem Haustierarzt.
Tier-Ambulanz-Notruf  0160 / 5187715,
Tierrettung LV Südbaden, 
Lochgasse 3, 78315 Radolfzell  07732 / 941164
Telefonseelsorge Schwarzwald Bodensee
 ¡  0800 /111 0 111 und 0800 /111 0 222
Hospizverein Singen u. Hegau e.V. 
Hospizdienst   07731 / 96970-780 
Wasserversorgung   0172 / 740 - 2007
sofern unter dieser Rufnummer niemand erreichbar ist, 
wählen Sie bitte entweder  07736 / 606 oder 07736 / 7040
Kläranlage Oberes Bibertal   07739 / 755
Stromversorgung (bei Störung/ Stromausfall)
Energiedienst Netze GmbH für Tengen und die Stadtteile Beuren 
a.R., Blumenfeld, Talheim, Uttenhofen, Watterdingen und Weil   
92-1800; Telefax: 07623 92-511 809 und Störungsnummer:   
0762392 - 1818
Elektrizitätswerk des Kanton Schaffhausen AG für die Stadtteile 
Büßlingen und Wiechs a.R. 
Verwaltung Schaffhausen   0041 52 633 55 55
Zweigstelle Worblingen   07731 / 1 47 66 0, FAX 1 47 66 10 
Störungsdienst   0041 52/ 62 44 333
Pflegestützpunkt Landkreis Konstanz  07531 / 800 - 2673
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Der letzte Termin für den Antrag auf Briefwahl ist Freitag, 17. 
März 2023, 18.00 Uhr. Danach haben Sie nur noch unter be-
sonderen Umständen die Möglichkeit, einen Wahlschein zu 
erhalten und zwar, wenn Sie Ihr Wahlrecht erst nach Fristab-
lauf erworben haben, wenn Sie Ihren Wahlschein schuldlos 
nicht erhalten haben oder wenn Sie plötzlich erkranken.
Das Rathaus hat dafür einen Bereitschaftsdienst eingerichtet: 
Am Freitag, 17. März 2023 haben wir ausschließlich zur Bean-
tragung der Briefwahl bis 18.00 Uhr für Sie geöffnet. Am Wahl-
tag ist die Beantragung von Briefwahlunterlagen bis 15.00 Uhr 
nur im Fall plötzlicher Erkrankung im Rathaus möglich.
Ihr Wahlbrief mit dem Stimmzettel muss bis spätestens Sonn-
tag, 19. März 2023, 18.00 Uhr, bei der auf dem Wahlbrief ange-
gebenen Adresse eingegangen sein, um berücksichtigt wer-
den zu können.

Herzlichen Dank an alle Wahlhelfer

Vielen Dank an alle Wahlhelfer für den ehrenamtlichen Einsatz 
am Sonntag. Die Durchführung einer Wahl ist nur dank des 
Engagements von über 70 Wahlhelfer:innen möglich. Da viele 
die Möglichkeit der freien Zeile nutzten, hatten die Wahlhelfer 
auch ordentlich zu tun.

Stadt/Gemeinde Landkreis
Stadt Tengen Landkreis Konstanz

Öffentliche Bekanntmachung zur Durchführung 
der Neuwahl zur Bürgermeisterwahl 2023  

am 19.03.2023

Zur Durchführung der Neuwahl zur Bürgermeisterwahl 2023 
wird bekannt gemacht:
1.  Die Wahlzeit dauert von 8 bis 18 Uhr.
2.  Die Gemeinde ist in folgende 9 Wahlbezirke eingeteilt:

Nummer 
des  
Wahlbezirks

Abgrenzung des 
Wahlbezirks

Wahlraum

00101 001-01 Alte Schule 
Beuren

Alte Schule Beuren a. R.
Im Tempel 3, 78250 Ten-
gen - Beuren a.R.
nicht barrierefrei

00202 002-02 Rathaus 
Blumenfeld

Rathaus Blumenfeld
Randenstraße 16, 78250 
Tengen – Blumenfeld

00303 003-03 Körbeltal-
halle Büßlingen

Körbeltalhalle Büßlingen
Bachstr. 3, 78250 Tengen 
- Büßlingen

00404 004-04 Rathaus 
Talheim

Rathaus Talheim
Im Wiesengrund 15, 
78250 Tengen – Talheim
nicht barrierefrei

00505 005-05 Rathaus 
Tengen

Rathaus Tengen
Marktstraße 1, 78250 
Tengen

00606 006-06 Bürgerhaus 
Uttenhofen

Bürgerhaus Uttenhofen
Zum Walmen 5, 78250 
Tengen - Uttenhofen

00707 007-07 Biberhalle 
Watterdingen

Biberhalle Watterdingen
Biberweg 15, 78250 Ten-
gen - Watterdingen

00808 008-08 Bürgerhaus 
Weil

Bürgerhaus Weil
Lindenstraße 21, 78250 
Tengen - Weil

00909 009-09 Gemeinde-
halle Wiechs

Gemeindehalle Wiechs
Hauptstraße 63, 78250 
Tengen – Wiechs a.R.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
bis spätestens zum 12.02.2023 übersandt worden sind, sind 
der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der/die 
Wahlberechtigte wählen kann.
3.   Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Der Stimm-

zettel enthält die Namen der Bewerber/innen, die öffent-
lich bekannt gemacht wurden. Der Wähler kann auch nicht 
im Stimmzettel vorgedruckte wählbare Person wählen. 
Wählbar sind Deutsche im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des 
Grundgesetzes und Unionsbürger, die vor der Zulassung 
der Bewerbungen in der Bundesrepublik Deutschland 
wohnen; die Bewerber müssen am Wahltag das 25., dürfen 
aber noch nicht das 68. Lebensjahr vollendet haben und 
müssen die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit für die 
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes eintreten und dürfen nicht von der Wähl-
barkeit ausgeschlossen sein.

4.   Jeder Wähler hat eine Stimme. Er gibt seine Stimme in 
der Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel

  - den Namen einer wählbaren Person mit weiteren Anga-
ben zur zweifelsfreien Identifizierung dieser Person in die 
freie Zeile einträgt.

5.   Jeder Wähler kann - außer in den unter Nr. 6 genannten 
Fällen - nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in 
dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Der Wahl-
raum ist in der Wahlbenachrichtigung angegeben.

  Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren 
amtlichen Personalausweis, Unionsbürger einen gültigen 
Identitätsausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

  Jeder Wähler erhält beim Betreten des Wahlraums den 
amtlichen Stimmzettel ausgehändigt. Der Stimmzettel 
muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums 
oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
und dort in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimm-
abgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht 
fotografiert oder gefilmt werden.

6.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl
 a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk 

der Stadt/Gemeinde
  oder
 b)  durch Briefwahl
 teilnehmen.
  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich vom Bürger-

meisteramt einen amtlichen Stimmzettel, einen amtli-
chen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahl-
briefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) 
und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der 
auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersen-
den, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr ein-
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geht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden. Der Wahlschein enthält außerdem auf 
der Rückseite nähere Hinweise darüber, wie durch Brief-
wahl gewählt wird.

7.   Es wird besonders darauf hingewiesen, dass die Stimm-
abgabe ungültig ist, wenn der Stimmzettel beleidigende 
oder auf die Person des Wählers hinweisende Zusätze oder 
nicht nur gegen einzelne Bewerber gerichtete Vorbehalte 
enthält.

  Bei Briefwahl gilt dies außerdem, wenn sich im Stimmzet-
telumschlag eine derartige Äußerung befindet sowie bei 
jeder Kennzeichnung des Stimmzettelumschlags.

8.   Der Wahlberechtigte kann seine Stimme nur einmal und 
nur persönlich abgeben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist 
unzulässig (§ 19 Abs. 1 KomWG).

  Wahlberechtigte, die des Lesens oder Schreibens unkun-
dig sind oder wegen einer Behinderung an der Abgabe 
ihrer Stimme gehindert sind, können sich hierzu der Hilfe 
einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf 
technische Hilfe bei der Kundgabe einer von dem Wahl-
berechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahl-
entscheidung beschränkt (zulässige Assistenz). Unzulässig 
ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung der Wahlberechtigten ersetzt oder verän-
dert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson be-
steht. Außerdem ist die Hilfsperson zur Geheimhaltung 
der Kenntnisse verpflichtet, die sie durch die Hilfeleistung 
erlangt hat.

  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlbe-
rechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuchs).

9.   Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung 
und Feststellung des Wahlergebnisses sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung 
des Wahlgeschäfts möglich ist.

Tengen, 07.03.2023
Bürgermeisteramt
Marian Schreier, Bürgermeister

Stadt/Gemeinde Landkreis
Stadt Tengen Landkreis Konstanz

Öffentliche Bekanntmachung des Ergebnisses 
der Bürgermeister-Wahl 

am 05.03.2023
1.   Hiermit wird das vom Gemeindewahlausschuss festge-

stellte Ergebnis der Bürgermeister-Wahl bekannt gemacht:

1.1 Zahl der Wahlberechtigten Zahl der Wähler 3.814
Zahl der Wähler 2.214
Zahl der ungültigen Stimmzettel 50
Zahl der gültigen Stimmzettel 2.164
Zahl der gültigen Stimme 2.164

1.2 Von den gültigen Stimmen entfielen auf

Familienname, 
Vorname(n)

Stimmen

Müller, Sven  
1.013

Schmal, André
213

Wosiewicz, Katja
165

Schreier, Marian
158

Hock, Jochen
68

Strauß, Heiko
44

Homburger, 
Gertrud 37
Frank, Thorsten

37
Wezstein, Thomas

30
Maus, Rainer 23
Leichenauer, Stefan

23
Akari, Rania

22
Maus, Veronique 16
Grambau, Michael

13
Schautzgy, Nicole

12
Mick, Robert

11
Maier, Jennifer

11
Zimmermann, 
Matthias 11
Bauermeister, 
Markus 8
Funk-Baumgärtner, 
Matthias 8
Haberland, Carmen

7
Auer, Andreas

7
Frank, Jochen

6
Zeller, Adelbert 6
Zusammengefasste 
Bewerber 215

- nur bei der Wahl nach § 45 Abs. 1 GemO:
1.3   Kein Bewerber hat mehr als die Hälfte der gültigen 

Stimmen erhalten. Deshalb ist Neuwahl erforderlich, 
bei der neue Bewerber/innen zugelassen sind.

   Die Neuwahl findet statt, wie bereits bekannt gemacht, 
am Sonntag, dem 19.03.2023.

2.    Gegen die Wahl kann binnen einer Woche nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses von 
jedem Wahlberechtigten und von jedem Bewerber Ein-
spruch bei der Rechtsaufsichtsbehörde Landratsamt 
Konstanz, Benediktinerplatz 1 in 78467 Konstanz

  erhoben werden.
   Der Einspruch eines Wahlberechtigten und eines Be-

werbers, der nicht die Verletzung seiner Rechte geltend 
macht, ist nur zulässig, wenn ihm mindestens 39 Wahl-
berechtigte beitreten.

Tengen, den 06.03.2023
Bürgermeisteramt
Marian Schreier, Bürgermeister
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Nachrichten aus der Stadt

Abfallkalender

Kühlgeräteabfuhr am Dienstag, 04.04.2023
An die Einwohner der Stadt Tengen
Die zu entsorgenden Kühlgeräte für die Abfuhr am 04.04.2023 
sind schriftlich bei der Stadtverwaltung Tengen anzumelden.
Verwenden Sie zur Anmeldung bitte den unten gekenn-
zeichneten Abschnitt und senden diesen bis spätestens 
25.03.2023 an die Stadt Tengen (Fax-Nr.: 07736/9233-40, E-
Mail: c.osswald@tengen.de).
Bitte beachten Sie, dass nur die bei der Verwaltung angemel-
deten Kühlgeräte durch den Müllabfuhrzweckverband Riela-
singen-Worblingen abgeholt werden.
Kühlgeräteanmeldungen nach dem 25.03.2023 können 
nicht mehr berücksichtigt werden.
Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter 9233-
27 zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Oßwald

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Absender: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tengen, den _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ 

Straße:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ortsteil: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tel.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

An die Stadt Tengen
z.Hd. Frau Oßwald
78250 Tengen

Anmeldung von Kühlgeräten
Hiermit melde ich/wir folgende/s Kühlgerät/e zur Abholung 
am 04.04.2023 an:

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Das/die angemeldete/n Kühlgerät/e steht/en ab 6.00 Uhr un-
ter obiger Anschrift zur Abholung bereit (bei abweichender 
Abholanschrift bitte unten eintragen).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(Ortsteil) (Straße und Hausnummer)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

( Unterschrift )
- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Leerung der Biomülltonne
Die nächste Leerung der Biomülltonne findet statt am

Montag, den 20. März 2023, in der Gesamtstadt Tengen.

Leerung der Restmülltonne
Die nächste Leerung der Restmülltonne findet statt am

Mittwoch, den 22. März 2023, in der Gesamtstadt Tengen.

Die Abgabe von Grünschnittabfällen im Bauhof der Stadt 
Tengen ist im März an folgenden Terminen möglich:

Samstag, 11.03.2023
10:00 Uhr bis 12:30 Uhr

Samstag, 25.03.2023
10:00 Uhr bis 12:30 Uhr 

Jubilare

Geburtstage
12. März - 85 Jahre
Martin Lauber, Tengen-Büßlingen
16. März - 75 Jahre
Helmut Groß, Tengen

Wir gratulieren herzlich und wünschen alles Gute, Glück,  
Gesundheit und Zufriedenheit.

Feuerwehr
Freiw. Feuerwehr Abteilung Büßlingen

Voranzeige Generalversammlung
Unsere Generalversammlung für das Berichtsjahr 2022 findet 
am Donnerstag, den 30.03.2023, um 20.00 Uhr, im Rathaus 
Büßlingen statt.
Die Tagesordnung wird im nächsten Mitteilungsblatt bekannt 
gegeben.
Hierzu sind jetzt schon alle Senioren, Freunde und Interessier-
te eingeladen.
Der Abteilungskommandant

Ö�nungszeiten Rathaus 
Montag-Freitag 8.30 Uhr – 12.00 Uhr, Nachmittags geschlossen, 
ausgenommen Donnerstag, 14.00 Uhr – 18.00 Uhr. 
An den Nachmittagen von Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag 
sind Sprechzeiten nach vorhergehender Vereinbarung mit dem je-
weiligen Sachbearbeiter möglich.
Öffnungszeiten Grundbucheinsichtstelle: 
Mittwoch und Freitag:     8.30 Uhr – 12.00 Uhr 
Donnerstagmittag:  14.00 Uhr – 18.00 Uhr 
Rathaus Tengen, Marktstraße 1, 78250 Tengen
Zentrale: Tel.: 07736/9233-0
Telefax: 07736 / 9233-40
E-Mail: stadt@tengen.de

IMPRESSUM 
Herausgeber:  
Stadtverwaltung Tengen

Druck und Verlag: : Nussbaum 
Medien Rottweil GmbH & Co. KG, 
Opelstraße 29,  
68789 St. Leon-Rot,  
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen: 
Bürgermeister Marian Schreier, 
Marktstraße 1, 78250 Tengen, oder 
sein Vertreter im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN

Vertrieb (Abonnement und  
Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt,  

Tel. 07033 6924-0,  
E-Mail: info@gsvertrieb.de  
Internet: www.gsvertrieb.de

Anzeigenverkauf: 
rottweil@nussbaum-medien.de
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Freiw. Feuerwehr Ausrückebereich  
Beuren-Büßlingen

Übung Ausrückebereich Beuren-Büßlingen
Am Donnerstag, den 23.03.2023, findet die nächste Übung für 
den Ausrückebereich Beuren-Büßlingen statt.
Beginn ist um 19:30 Uhr in Büßlingen.
Der Abteilungskommandant

Freiw. Feuerwehr Ausrückebereich  
Watterdingen-Weil

Probe
Unsere nächste Gesamtprobe findet statt am kommenden 
Montag, den 13. März 2023.
Treffpunkt: 19:45 Uhr

Freiw. Feuerwehr Abteilung Wiechs a.R.

Probe und Generalversammlung
Unsere nächste Probe ist am Montag, den 13.03.2023 um 
19.30 Uhr.
Für die Atemschutzgeräteträger der Gesamtwehr findet am 
Mittwoch, den 15.03.2023 eine theoretische Unterweisung 
statt.
Beginn um 20.00 Uhr im Gerätehaus Tengen.

Freiw. Feuerwehr Abteilung Wiechs am Randen
Voranzeige - Einladung zur Generalversammlung
Die Generalversammlung der FFW. Abteilung Wiechs am Ran-
den
findet am Freitag, den 24.03.2023, um 19.30 Uhr im Gerä-
tehaus Wiechs statt.
Hierzu laden wir alle aktiven Mitglieder sowie die Altersabtei-
lungen, Freunde und Interessierte recht herzlich ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht der Schriftführerin
3. Bericht des Kassierers
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Bericht des Kommandanten
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Wahlen (Kassenprüfer für 2024)
8. Probenbesuch
9. Termine 2023
10. Wünsche/Anträge
Anzugsordnung in Uniform
Der Kommandant

Sport – Spieltermine

SV Büßlingen

Generalversammlung SV Büßlingen
Am Freitag, den 17.03.2023, findet um 20.00 Uhr im Clubheim 
Büßlingen unsere diesjährige Generalversammlung statt.

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Bericht Schriftführer
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Bericht Abteilungsleiterin Jazz
7. Bericht Abteilungsleiterin Judo
8. Bericht Spielausschussvorsitzender

9. Bericht Vorstand
10. Entlastung der Vorstandschaft
11. Neuwahlen
12. Wünsche und Anträge
Alle Mitglieder, Freunde und Gönner sind herzlich eingeladen.
Auf Ihr Kommen freut sich die Vorstandschaft des SV Büßlin-
gen.

Aus der Kernstadt

CDU - Ortsverband Tengen

Einladung
CDU-Ortsverband Tengen
Zu einem Informations- und Diskussionsabend mit unse-
rem Bundestagsabgeordneten und stellvertretenden Vorsit-
zenden der CDU Deutschland, Andreas Jung, lädt der CDU -
Ortsverband Tengen herzlich ein.
Wann:  Dienstag, 21. März 2023, 20.00 Uhr
Wo:  Watterdingen, Fendtstüble
Andreas Jung wird als klima- und energiepolitischer Sprecher 
der CDU/CSU Bundestags fraktion vor allem zu den Themen 
„Energiesicherheit, Klimaschutz und Bezahlbarkeit von Kli-
maschutzmaßnahmen“ Stellung nehmen. Aber auch alle an-
deren politischen Themen, die Sie interessieren, wird er gerne 
mit Ihnen diskutieren.
Andreas Jung und der CDU-Ortsverband freuen sich auf zahl-
reiche Besucher und eine lebhafte Diskussion mit den Bürge-
rinnen und Bürgern aus allen Stadtteilen.
Ihr
CDU-Ortsverband Tengen

Kath. Frauengemeinschaft  
Tengen-Talheim-Uttenhofen

Einladung zur Generalversammlung
Hiermit laden wir alle Mitglieder, Strickfrauen, Freunde und 
Interessierte ganz herzlich am Freitag, den 24.03.2023, um 
19.30 Uhr im neuen Bürgersaal Tengen ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Bericht der Jubilarbesuche
4. Tätigkeitsbericht
5. Bericht der Strickrunde
6. Kassenbericht
7. Entlastung
8. Wünsche und Anträge
Vor der Generalversammlung findet in der Kath.Kirche Tengen 
um 18.30 Uhr eine Messe statt für die verstorbenen des Ver-
eins.
Über eine rege Teilnahme freut sich
die Vorstandschaft

Stadtkapelle Tengen

Einladung zur Generalversammlung
Donnerstag, 16.03.2023 um 20:00 Uhr im Clubheim Fortu-
na in Tengen.
Hiermit laden wir alle Mitglieder, Ehrenmitglieder und Freun-
de der Stadtkapelle Tengen zu unserer Generalversammlung 
ein.
Tagesordnung
  1. Begrüßung
  2. Totenehrung
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  3. Geschäftsbericht
  4. Kassenbericht
  5. Bericht Kassenprüfer
  6. Bericht Jugendvorstand
  7. Bericht Dirigent
  8. Bericht Führungsteam
  9. Entlastung
10. Ehrungen
11. Wahlen
12. Wünsche und Anträge
Im Anschluss

Generalversammlung des Fördervereins  
der Stadtkapelle Tengen
Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Bericht des Schriftführers
3. Kassenbericht
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastungen
6. Wahlen
7. Wünsche und Anträge
Auf rege Teilnahme freuen sich
Die Vorstandschaften

Tennisclub Tengen

Jahreshauptversammlung am Fr., 24.03.2023  
um 19:30 Uhr
Bitte den Termin für unsere Jahreshauptversammlung vor-
merken. Die Tagesordnung wird demnächst veröffentlicht.

29. Bodensee - Tennisturnier

Der 23-jährige Noah Thurner (DTB – Nr. 172)  
vom TC Friedberg siegt beim 29. Bodensee – Tennistur-
nier in der Tengener Tennishalle
Im Finale des 29. Bodensee – Tennisturniers war Spannung 
pur angesagt. Der an Pos. 1 gesetzte 28-jährige Philipp Mayer 
vom TC Schönberg-Freiburg (DTB – Nr. 136) kam erst gut in 
das Spiel und musste aber trotzdem den ersten Satz mit 7 : 5 
abgeben. Im zweiten Satz wurde sein Gegner, der an 4 gesetz-
te Noah Thurner, immer stärker und machte fast keine Fehler 
mehr und gewann den zweiten Satz mit 6 : 3.

 
Finalist Philipp Mayer und  
Sieger Noah Thurner  
 Foto: TC Tengen

Somit konnte sich Noah Thur-
ner über den Turniersieg und 
den Siegerscheck in Höhe 
von 500 € freuen. Die Finalis-
ten lobten die gute Organisa-
tion des Turniers. Bei der Sie-
gerehrung bedankte sich 
Georg Eichkorn als Turnieror-
ganisator unter anderem bei 
den anwesenden Sponsoren 
des Turniers: Clemens Fleisch-
mann (Randegger Ottilien-
quelle), Michael Frank (Steu-
erberatungsbüro Spitznagel 
& Kollegen) und bei der Zoller 
Hof Brauerei.
Bürgermeister Marian Schrei-
er überbrachte noch Dan-
kesworte von Seiten der 

Stadt Tengen an alle Teilnehmer, Zuschauer und Helfern. 
Timo Gartmaier an der Turnierleitung und Maximilian Voß als 
Oberschiedsrichter wurden vom Turnierorganisator für ihre 
gute und souveräne Arbeit gelobt. Für das leibliche Wohl aller 
Teilnehmer und Zuschauer sorgten die Damen- und Herren-
mannschaft des TC Tengen.

Nachrichten aus den Ortsteilen

Beuren a.R.  

Radfahrverein „Wanderlust 1912“ - Beuren a.R.

Einladung zur Jahreshauptversammlung!
Hiermit laden wir unsere Mitglieder herzlich zu unserer Jah-
reshauptversammlung ein.
Datum & Zeit: Fr., 17.03.2023, um 19:00 Uhr
Ort: Alte Schule in Beuren, Im Tempel 3
Tagesordnung:
-  Begrüßung
-  Totenehrung
-  Rückblick
-  Kassenbericht 2021 und 2022
-  Entlastung des Vorstandes
-  Ehrungen
-  Termine 2023
-  Wahlen
-  Fragen und Anregungen
Auch die Freunde und Gönner des Vereins sind zu dieser Ver-
anstaltung herzlich eingeladen.
Die Vorstandschaft
Radsportverein Wanderlust Beuren a. R. 1912 e.V.

Blumenfeld  

Bürgerverein Schloss Blumenfeld e.V.

Einladung zur Mitgliederversammlung
Sehr geehrte Mitglieder,

Unsere diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung 
findet am Freitag, den 17.03.2023, um 19 Uhr im Schloss 
Café statt.
Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte:
1. Begrüßung durch die Vorsitzenden
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der 

Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung
3. Entgegennahme des Jahresberichts für das abgelaufene 

Geschäftsjahr und Entlastung des Vorstands
4. Bericht Schriftführerin
5. Vorstellung der Jahresplanung
6. Wer kann sich vorstellen einer Arbeitsgruppen beizutre-

ten?
7. Soll ein Familienbeitrag ermöglicht werden?
8. Wahl eines neuen Vorsitzenden
9. Wünsche und Anträge
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen
Herzlichst
Euer Vorstands-Team

Büßlingen  

Bürgerverein „Linde“ e.V. Büßlingen

Neuigkeiten vom Bürgerverein Linde e.V.
78250 Tengen - Büßlingen, Schaffhauser-Str. 8
10.00 Uhr – 12.00 Uhr   Treffpunkt am Morgen
15.00 Uhr – 23. 00 Uhr  Treffpunkt für Jung und Alt
info@bv-linde.de www.bv-linde.de
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Veranstaltungen im März 2023
Neben den vielfältigen Projekten, die jeden Mittwoch in der 
„Begegnungsstätte Linde“ stattfinden, weisen
wir gerne noch auf die sonstigen Veranstaltungen hin:
„Rock - in der Linde“
Samstag, 25. März 2023
ab 20.00 Uhr
mit den Bands:
„Delta Fuchs“ und „Schla.Po.Jo´s“
„in der Begegnungsstätte Linde“
Veranstalter: „Bürgerverein Linde“ e. V.
Mehr zu Delta Fuchs auf:
https://www.facebook.com/people/Delta-
Fuchs/100069445305940/
https://www.instagram.com/delta_fuchs_official/?hl=de
https://www.backstagepro.de/delta-fuchs
Eintritt frei - Barbetrieb!

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Jahreshauptversammlung
„Bürgerverein Linde“ e. V.
Dienstag, 14.03. 19.30 Uhr
in der „Begegnungsstätte Linde“

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Generalversammlung
„Schwarzwaldverein“ e. V.
Mittwoch, 15.03. 19.30 Uhr
in der „Begegnungsstätte Linde“

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Generalversammlung
RSV „Eintracht“ Büßlingen e. V.
Mittwoch, 22.03. 20.00 Uhr.
in der „Begegnungsstätte Linde“

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
„Erzählzeit ohne Grenzen“
Dienstag, 28.03. 19.00 Uhr
in der „Begegnungsstätte Linde“
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich
Ulrich Ritzi, Pressewart

Haus- und Gartenfreunde Büßlingen, 
Mitglied im Verband-Wohneigentum Baden-Württemberg e.V.

Blumenerde-Verkauf
Liebe Mitglieder, Freunde 
und Gönner,
wir starten die Saison mit un-
serem Blumenerde-Verkauf.
Wie immer findet der Verkauf 
auf dem Parkplatz der Kör-
beltalhalle statt.
Der Termin ist am 18.03.2023 
von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr.
Wir freuen uns auf euer Kom-
men.
Für das Vorstandsteam
Barbara Schlachter

Musikverein „Harmonie“ Büßlingen

Voranzeige Generalversammlung
Unsere Generalversammlung findet am 24.03.2023 um 20.00 
Uhr statt.
Hierzu laden wir heute schon alle Ehrenmitglieder, aktive und 
passive Mitglieder sowie alle Freunde und Gönner recht herz-
lich ein.
Ihr Musikverein „Harmonie“ Büßlingen

Mitglied im 
VERBAND WOHNEIGENTUM e.V.und

 
 Foto: Medienfachwerk Endhart

RSV Eintracht Büßlingen e.V.

Radsport-Verein Büsslingen
Die diesjährige Generalversammlung des RSV „Eintracht“ 
Büsslingen findet am Mittwoch, dem 22. März, um 20 Uhr im 
Bürgerzentrum Linde in Büsslingen statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Schriftführerbericht
4. Kassenbericht
5. Kassenprüfbericht
6. Berichte der Übungsleiter, Abteilungsleiter
7. Bericht des Vorstandes
8. Ehrungen
9. Entlastung der Vorstandschaft
10. Termine
11. Wünsche u. Anträge
Hierzu sind alle aktiven u. passiven Mitglieder, Freunde u. 
Gönner des Vereins recht herzlich eingeladen.

Ihr RSV-Team

Talheim  

MGV Frohsinn Blumenfeld-Tengen e.V. und  
MGVEintracht Talheim e.V.

GENERALVERSAMMLUNGEN
Für die Vereinsjahre 2021 + 2022
Datum:  Mittwoch, den 22.03.2023
Uhrzeit:  19.00 Uhr
Ort:   Landhaus Waldfrieden - Tengen
Tagesordnung:
• Gemeinsame Begrüßung
• Gemeinsame Totenehrung
• Gemeinsamer Tätigkeitsbericht
• Kassenbericht (MGV Talheim)
• Bericht der Kassenprüfer (MGV Talheim)
• Kassenbericht (MGV Blumenfeld-Tengen)
• Bericht der Kassenprüfer (MGV Blumenfeld-Tengen)
• Entlastung der Vorstandschaft: (MGV Talheim)
• Entlastung der Vorstandschaft: (MGV Blumenfeld-Tengen)
• Gemeinsamer Chorleiterbericht – Ehrung Probenbesuch
• Ehrungen
• Berichte der Vorstände
• Satzungsänderung MGV Blumenfeld-Tengen
 §10 Der Vorstand; § 11 Rechtliche Vertretung des Vereins
• Wahlen (MGV Blumenfeld-Tengen)
• Grußworte, Wünsche und Anträge
Hierzu laden wir alle Mitglieder, Freunde und Gönner beider 
Vereine herzlich ein.
Die Vorstandschaften

Uttenhofen

Narrenzunft „Rote Füchse“ Uttenhofen

Vorankündigung Mitgliederversammlung
Die Narrenzunft Rote Füchse Uttenhofen lädt alle Mitglieder 
sowie Freunde und Gönner der Roten Füchse Uttenhofen zur 
Mitgliederversammlung für das Geschäftsjahr 2022
am Mittwoch, den 22.03.2023 um 20.00 Uhr
ins Bürgerhaus Uttenhofen ein.
Die Vorstandschaft
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Watterdingen

Ortschaftsverwaltung

Einladung zur Ortschaftsratssitzung
Am Mittwoch, den 15.03.2023 ab 20:00 Uhr findet im Sit-
zungszimmer des Rathauses Watterdingen die nächste 
Ortschaftsratssitzung statt. Hierzu sind alle Mitbürger herzlich 
eingeladen.
Tagesordnung
-  Bürgerfragemöglichkeit 
-  Straßenbeleuchtung parallel zur Riedstraße
-  Planungsstand Dorffest 2023
-  Infos zur Vergabe der Arbeiten für den Hochwasserschutz
-  starke Verunreinigung durch Hundekot am Bisberg
-  Schließung Bäckerei Waldschütz
-  Bürgerfragemöglichkeiten
-  Sonstiges
Im Anschluss findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.
gez.: Jennifer Maier, Ortsvorsteherin

Seniorenwerk Watterdingen-Weil

Jahresversammlung
Am 23.03.2023, um 14.00 Uhr, laden wir alle Seniorinnen 
und Senioren ins Pfarrheim Watterdingen zu unserer Jahres-
versammlung mit musikalischer Unterhaltung von Oskar und 
Walter, recht herzlich ein.
Auf euer Kommen freut sich
die Vorstandschaft

Soziales Netzwerk Watterdingen und Weil

Soziales Netzwerk Watterdingen und Weil SONNE e. V.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
gerne möchten wir Sie mit unserem An-
gebot aus
SONNE PRÄSENT (Besuchs- und Begleit-
dienst innerorts)
SONNE AKTIV (Kleine Alltagshilfen in 
Haus und Garten)
SONNE INFORMATIV (Vorträge rund um 
Senioren, Gesundheit, Vorsorge)
SONNE MOBIL (Fahrdienst außerorts)

SONNE GESELLIG (Begegnungen und Gespräche)
unterstützen und aktiv werden.
Näheres erfahren Sie aus dem Mitteilungsblatt, dem verteilten 
Flyer oder auf unserer Homepage www.sonne-ww.de.
Ansprechpartnerinnen sind für Watterdingen: Edith Zepf, 
Telefon 0152 232 252 09, watteringen@sonne.-ww.de,
und für Weil: Sandra Meßmer, Telefon 0152 543 084 07, 
weil@sonne-ww.de.
Vereinbaren Sie einfach einen Termin für ein erstes Kennen-
lerngespräch, gerne sind wir auch Ansprechpartner für Ange-
hörige! Kurzfristige Hilfe ist möglich!
Die Vorstandschaft

Einweihung Begegnungsraum in der alten Grundschule
Wir freuen uns, dass unser SONNE-Begegnungsraum in der 
ehemaligen Grundschule in Watterdingen fertiggestellt ist. 
Zur Einweihung und Vorstellung des Raums am

Sonntag, den 12. März 2023 von 10.00 bis 12.00 Uhr
laden wir alle Interessierten recht herzlich ein.
Die feierliche Einweihung wird von Gemeindereferentin Ju-
dith Müller vorgenommen.
Im Januar 2020 haben wir das Soziale Netzwerk gegründet 
und sind seitdem aktiv. In der Pandemie wurde unsere Hilfe 
noch nicht so sehr in Anspruch genommen.

 

Doch unsere geselligen Zusammenkünfte in Watterdingen 
und Weil, die „Sonntags-Cafés“, die „Suppenküchenmittage“ 
sowie die Informationsveranstaltungen wurden sehr gut an-
genommen.
Mit der neuen Begegnungsstätte kommt nun neuer Schwung 
in unsere Aktivitäten, die wir an diesem Tag gerne nochmals 
vorstellen wollen.
Wir hoffen, Sie neugierig gemacht zu haben und freuen uns, 
Sie bei der Einweihung begrüßen zu dürfen.
Die Vorstandschaft

Turn- und Gymnastikgruppe 
Watterdingen

Basar-Obed – Die Kleiderbörse mit Pfiff -
Das Basar-Obed-Team lädt am 
Freitag, den 17.03.2023 ab 
18.30 Uhr (Einlass für Schwan-
gere mit Partner ab 18.00 Uhr) 
zum Watterdinger Basar-Obed 
*Die Kleiderbörse mit Pfiff!* in 
die Biberhalle Watterdingen ein.

Angeboten wird modische Baby- und Kinderkleidung für 
Frühjahr und Sommer bis Größe 176, Schuhe, Regenbeklei-
dung, Umstandsmode, Babyausstattung und Zubehör sowie 
Kinderwägen, Spielzeug und Bücher.
Das Basar-Obed-Team besteht ausschließlich aus ehrenamtli-
chen Helfern, die sich freuen, den gesamten Erlös der Kleider-
börse wie immer einem gemeinnützigen Zweck zugutekom-
men zu lassen.
Weitere Informationen finden Sie auch unter: 
basar-obed.blogspot.com
Wir freuen uns auf Euch!
Euer Basar-Obed-Team!

Wiechs a.R.

Landfrauenverein Wiechs a.R.
Einladung Generalversammlung Landfrauen Wiechs a.R.
Einladung an alle Mitglieder und Freunde zur Generalver-
sammlung am Dienstag, den 14. März 2023 um 19 Uhr im 
Pfarrheim.
Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Bericht der Schriftführerin
3.  Bericht der Kassiererin
4.  Bericht vom 1. Vorstand
5.  Entlastung der Vorstandschaft
6.  Wahl neuer Kassiererin
7.  Wünsche und Anträge
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen.
gez. Zurrin Cornelia, 1. Vorstand

Kirchen

Seelsorgeeinheit Tengen
Bernhard von Baden

Römisch-Katholische Kirchengemeinde
Tengen Bernhard von Baden
Klingenstr. 26, 78250 Tengen

Tel. 07736/9247980; Fax 07736/9247986
info@kath-tengen.de; www.kath-tengen.de

Foto: Jeanette Fuchs
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Öffnungszeiten des Pfarrbüros

Montag:   16.00 – 18.00 Uhr
Dienstag:   10.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag  10.00 – 12.00 Uhr

CARITAS-BERATUNG
Frau Hagel (Sozialpädagogin) vom Caritas-Sozialdienst Sin-
gen Hegau steht Ihnen für Fragen, persönliche Anliegen und 
Beratung zur Verfügung. Das Angebot ist vertraulich und kos-
tenlos. Katholisches Pfarrhaus Tengen, Klingenstr. 26, 78250 
Tengen; Termine nach Vereinbarung, Tel. 07731/96 970 223;
hagel@caritas-singen-hegau.de; (Termine jeden 1. und 3. 
Mittwoch im Monat 10:30-12:30 Uhr möglich)

G O T T E S D I E N S T O R D N U N G
10.03.2023 bis 19.03.2023

Freitag, 10. März
Tengen    18.00 Uhr  Rosenkranz
     18.30 Uhr  Hl. Messe
          Gedenken: Klara, Ludwig und 

Thomas Huber; Markus und 
Theresia Haug, Else Kern

Samstag, 11. März
Büßlingen   18.30 Uhr  Hl. Messe zum Sonntag
Sonntag, 12. März, 3. Fastensonntag
Tengen    10.30 Uhr  Hl. Messe
          Gedenken: Pfarrer Don Marko
Kollekte für den Verein Von Herz zu Herz für die Hoffnung 
e.V.
     15.00 Uhr   Andacht zur Eröffnung des Os-

tergartens
          mitgestaltet von der Ökumeni-

schen Chorgemeinschaft
Beuren    17.00 Uhr  Rosenkranz
Dienstag, 14. März
Uttenhofen   18.00 Uhr  Rosenkranz
     18.30 Uhr   Hl. Messe; anschließend 

Beichtgelegenheit,
          Gedenken: Kurt Heim, Frieda 

Heim, Agnes u. August Bitt-
lingmaier

Mittwoch, 15. März
Tengen    13.30 Uhr  Rosenkranz
Watterdingen  18.30 Uhr  Hl. Messe
Donnerstag, 16. März
Tengen    8.00 Uhr   Laudes
     16.00 Uhr   Wort-Gottes-Feier im Pflege-

heim Tengen
Blumenfeld   18.00 Uhr  Rosenkranz
Freitag, 17. März
Tengen    18.00 Uhr  Rosenkranz
     18.30 Uhr  Hl. Messe
Samstag, 18. März
Blumenfeld   18.00 Uhr  Rosenkranz
     18.30 Uhr  Hl. Messe zum Sonntag
         Gedenken: Liselotte Fahr
Sonntag, 19. März, 4. Fastensonntag (Laetare)
Tengen    10.30 Uhr   Hl. Messe für die Seelsorgeein-

heit
Beuren    17.00 Uhr  Rosenkranz

Pfarramtliche Nachrichten
Raumtemperatur in unseren Kirchen und Kapellen
Wir möchten darauf hinweisen, dass aufgrund eines Stiftungs-
ratsbeschlusses alle Kirchen der Seelsorgeeinheit konstant auf 
10 Grad Celsius durchtemperiert werden. Wir folgen damit der 
Empfehlung der Erzdiözese. Aus Solidarität zu unseren Mit-
bürgern und der anhaltenden Energiekrise sind wir zu diesem 
Entschluss gekommen. Bereits in der Corona-Pandemie wur-
den unsere Kirchen nur auf 10 Grad Celsius geheizt, um eine 
Ansteckung zu vermeiden.

Wir bitten Sie deshalb, bis auf Weiteres wärmere Kleidung 
während der Gottesdienste zu tragen. Gerne können Sie 
Ihre eigene Wolldecke mitbringen.
Für Ihr Verständnis und Ihre Solidarität bedanken wir uns herz-
lich.

Kirchengemeind

Die Öffnungszeiten der Katholischen Öf-
fentlichen Bücherei in Büßlingen:
Mittwoch von 17.00 – 19.00 Uhr

LITURGIE

Von Herz zu Herz für die 
Hoffnung e.V. – Neues von 
der Suppenküche
Im Gottesdienst am 
12.03.2023 um 10.30 Uhr in 
St. Laurentius in Tengen wird 
Vikar Hermann Mbuinga den 
Gottesdienst zelebrieren. Er 
wird über die Fortschritte 
der Suppenküche berichten 

und aufzeigen, wie wir die Spendengelder eingesetzt haben. 
Es gibt dank Ihrer Spenden einen Hoffnungsschimmer für die 
Kinder in unserem Projekt. Sie möchten als Fördermitglied Teil 
dieses wundervollen Projekts werden? Dann melden Sie sich 
unter den angegebenen Kontaktdaten und wir lassen Ihnen 
gerne alle nötigen Informationen sowie einen Antrag zu kom-
men. Flyer für diese Initiative liegen in unseren Kirchen aus.
Kontakt:    Von Herz zu Herz für die Hoffnung e.V.
     Stadtstr.5
     78250 Tengen
E-Mail:    herzen-fuer-hoffnung@outlook.de
Website:    www.herzen-fuer-hoffnung.com
Spendenkonto:  Volksbank Schwarzwald Baar Hegau
IBAN:     DE44 6649 0000 0010 4258 08
BIC:     GENODE61OG1

Jahresversammlung Seniorenwerk Watterdingen-Weil
Am 23.03.2023 um 14.00 Uhr landen wir alle Seniorinnen 
und Senioren ins Pfarrheim Watterdingen zu unserer Jahres-
versammlung, sowie musikalischer Unterhaltung mit Oskar 
und Walter, recht
herzlich ein.
Über euer Kommen freut sich
die Vorstandschaft

BIBELKREIS
Der Bibelkreis Büßlingen hat am Montag, 
13.03.2023 um 19.30 Uhr wieder seinen Bibela-
bend, im Seilerweg 2, Büßlingen. Bitte Bibel 
mitbringen. Gäste sind herzlich willkommen.
Der Bibelkreis Watterdingen trifft sich am 

Donnerstag, 23.03.2023 um 20.00 Uhr im Pfarrheim Watter-
dingen. Interessierte sind immer herzlich willkommen. Bitte 
eine Bibel mitbringen.

FRAUENGRUPPE TENGEN
Strickfrauen
Die Strickrunde in Tengen trifft sich wieder am Dienstag, 
14.03.2023 um 14.00 Uhr im Sitzungsraum des Pfarrheims in 
Tengen. Über Neuzugänge, auch aus den Ortsteilen, würden 
wir uns sehr freuen!
Die Vorstandschaft

 
 Foto: Bücherei

 
 Foto: Amoya

 
 Foto: Bibel
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Ökumene

 

 
 Fotos: SE Engen

Ökumenische „Moment mal“-  
Abendimpuls steht unter dem Motto „Trotz allem …“

Am Sonntag, 12. März fin-
det in der St. Peter & Paul-
Kirche in Singen der nächste 
Moment-mal-Abendimpuls 
statt.
Unter dem Motto „Trotz allem 
…“ gestalten Bianka Neußer 
und Beate Jörg zusammen 
mit der Musikerin Elisabeth 
Paul einen Impuls mit Tex-
ten, inspirierenden Gedan-
ken, Liedern, einer Stille und 
Gebeten. Zum Abendimpuls 
eingeladen sind alle, die 
Sehnsucht nach einer Kraft-
quelle haben und sich durch 
die Gemeinschaft stärken las-
sen möchten. Beginn ist um 
19.00 Uhr in der St. Peter & 

Paul Kirche in Singen. Allen ein herzliches Willkommen!

Regional
Telefon Seelsorge
Die Telefonseelsorge steht 
Menschen jeglicher Religion 
und Weltanschauung in Not 
und Krisen bei.
Sie ist kostenfrei und rund 
um die Uhr erreichbar.

Tel.-Nr. 0800-1110111 und 0800-1110222 
www.telefonseelsorge.de

Talkrunde im Treffpunkt Horizont mit Eröffnung der Herz.
Hand.Ehrenamt-Ausstellung

Am Freitag, 17. März lädt die 
Projektgruppe „Herz.Hand.
Ehrenamt“ zu einer Talkrunde 
mit Ehrenamtlichen aus un-
terschiedlichen gesellschaft-
lichen Bereichen in den Treff-
punkt Horizont in Singen ein. 
Unter dem Motto „Glücksmo-
mente im Ehrenamt“ erzäh-

len die Talkgäste von dem, was sie tun und was sie bei ihrem 
Engagement motiviert und beglückt. Dabei sollen auch die 
Voraussetzungen, die zu einem beglückenden Erleben im frei-
willigen Engagement führen, beleuchtet werden. Eingebettet 
ist die Talkrunde in ein kleines Rahmenprogramm mit musika-
lischen Beiträgen und der Eröffnung der Herz.Hand.Ehrenamt-
Ausstellung, die vom Dekanat Hegau und dem Caritasverband 
Singen-Hegau e.V. konzipiert wurde. Beginn ist um 18.00 Uhr.
Alle Infos zur Ausstellung gibt es aufwww.dekanat-hegau.de.

Gedenkfeier für Sternenkinder
Trauerfeier auf dem Waldfriedhof in Singen

Am 17. März, 15.30 Uhr findet in 
der kleinen Aussegnungshalle auf 
dem Waldfriedhof in Singen eine 
Gedenkfeier statt. Eingeladen 
sind alle Eltern, die in den zurück-
liegenden Monaten ein Kind wäh-
rend der Schwangerschaft verlo-
ren haben. Das Hegau-Klinikum 
und die Seelsorge am Klinikum 
laden zu dieser Feier ein. Geleitet 
wird sie von der kath. Klinikseel-
sorgerin Waltraud Reichle und 
der ev. Klinikseelsorger Christoph 
Labuhn. In der Feier können be-

troffenen Eltern ihrer Kinder gedenken und sie spüren Ver-

 
 Foto: Moment mal

 

 
 Foto: Dekanat

 
 Foto: Klinkseelsorge
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bundenheit mit anderen Müttern und Vätern, die ebenfalls ein 
Kind verloren haben. Unterstützt werden die Feiern von den 
Bestattungsinstituten Decker und Homburger in Singen.

Offener Himmel – digital –
Was uns stark macht!
Der Offene Himmel der Klinikseelsorge Singen steht unter dem 
Thema „Was uns stark macht!“ Die Chorgemeinschaft Rast - 
Bichtlingen unter der Leitung von Volker Nagel wird die Feier 
musikalisch gestalten. Waltraud Reichle und Renate Walk lei-
tet die Liturgie. Die Feier kann über die Homepage der Klinik-
seesorge (www.klinikseelsorge-singen.de) auf YouTube abge-
rufen werden. Für die Patientinnen und Patienten wird sie am 

Sonntag, 19. März, 10.00 Uhr 
sowie auf Wunsch über den 
Kapellenkanal auf die Kran-
kenzimmer übertragen. In 
die Feier eingebunden sind 
Interviews mit Gabi Eckert, 
Marian Antoni, Daniela Seg-
na-Gnant, Fritz Möhrle, Ca-
rina Schneider und Irmgard 
Sauter.

Chorgemeinschaft Rast-Bichtlingen unter der Leitung von Volker 
Nagel (3. v. r.) und Waltraud Reichle (1. v. r.)

Trauertage in der Karwoche vom 3. – 5. April 2023 im 
Kloster Hegne
Der Weg allein zum Haus zurück
Einen nahestehenden Menschen zu verlieren ist nicht einfach 
und hinterlässt bei vielen Menschen eine große Lücke. Diese 
Lücke kann nicht von heute auf morgen geschlossen werden, 
meist kann man sie nie ganz schließen. Seit mehreren Jahren 
bietet das Kloster Hegne in Kooperation mit der Klinikseelsor-
ge in Singen Tage für Trauernde an. Die Klinikseelsorgenden 
Waltraud Reichle und Dr. André Böhning begleiten die Grup-
pe. Sie geben Impulse, wie die Beziehungen zu den verstor-
benen Angehörigen neu gestaltet werden kann und wie in 
der Trauer neu das Vertrauen in das Leben wächst. Zu diesen 
Tagen sind Trauernde eingeladen, die einen nahestehenden 
Menschen vor mehr als vier Monaten durch den Tod verloren 
haben. Anmeldung und weitere Informationen sind zu fin-
den unter www.theodosius-akademie.de. Anmeldung unter 
07533-807-700 und per Mail info@theodosius-akademie.de

Erzdiözese Freiburg
Aktuelle Meldungen, welche die Kirche im Erzbistum Frei-
burg betreffen, Worte und Botschaften unseres Erzbischofs 
und anderer Vertreter der Kirche, neueste Informationen der 
Deutschen Bischofskonferenz und vieles andere, was unser 
Glaubensleben betrifft, können unter www.bistum-freiburg.
de abgerufen werden.

Ev. Kirchengemeinde Tengen

Friederike-Fliedner-Gemeinde Tengen
Pfarramt: Hanfgarten 10, 78247 Hilzingen

Öffnungszeiten:
Montag,   von 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr
Mittwoch,  von 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr
Freitag,   von 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr
Gemeindesekretärin:    Birgitt Fehrle
Pfarrer:        Herr Michael Weber
KGR-Vorsitzende Hilzingen:  Frau Bärbel Weigl
KGR-Vorsitzende Tengen:   Frau Elke Luckner
Tel. 07731 / 64514, Fax 07731 / 64517
E-Mail: hilzingen-tengen@kbz.ekiba.de

 
 Foto: Chorgemeinschaft

Sonntag, 12.03.2023
15:00 Uhr    ökum. Gottesdienst im kath Pfarrheim zum Os-

tergarten
     Liturgieteam: Gemeindereferntin Judith Müller 

& Pfarrer Michael Weber
19:00 Uhr  Taizé- Andacht in Hilzingen
     Liturgieteam: Pfarrer Michael Weber & Gemein-

dereferentin Simone Meisel
Montag, 13.03.2023
19:00 Uhr    ökumenischer Chor im katholischen Pfarrheim 

in Tengen
Dienstag, 14.03.2023
19.30 bis 21.30 Uhr 
    Glaubenskurs „Stufen des Lebens“
    Leitung: Rahel Becker
Mittwoch, 15.03.2023
09:00 Uhr   Krabbelgruppe Frau Valentina Nolle, Tel. 

01622750562, E-Mail: Valentina.Nolle@web.de, 
bei Interesse bitte vorab melden.

16:00 Uhr  Konfirmandenunterricht in Hilzingen
Sonntag, 19.03.2023
09:15 Uhr   Gottesdienst mit Abendmahl
     Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir 

Sie herzlich zum Kirchenkaffee ein.
     Liturgieteam: Pfarrer Michael Weber / Organist 

Dr. Wolfram Weber

Save the Date

 
 Foto: Michael Weber

Eine herzliche Einladung zum ökumenischen Abendgebet mit 
Gesängen aus Taizé am Sonntag, dem 12. März 2023, um 19.00 
Uhr, in die Ev. Paul-Gerhardt-Kirche in Hilzingen im Hanfgar-
ten 10. Die Kirche wird in dieser Zeit fast nur von Kerzenschein 
erleuchtet sein und die Gebetszeit ist geprägt von kurzen, sich 
wiederholenden, meditativen Gesängen, die eine ruhige At-
mosphäre schaffen, in der jede und jeder Einzelne zur Ruhe 
und innerem Gebet kommen kann. Weitere Bestandteile sind 
kurze Lesungstexte, Fürbitten und eine längere Stille.
Wir freuen uns auf Sie!

Quellen, aus denen Leben fließt
Eine herzliche Einladung zu einem Kurs von

 
 Foto: missionarische-dienste.de

Wer stand nicht schon an einer Quelle und hat das glaskla-
re, sprudelnde Wasser über die Hände fließen lassen und sich 
– vielleicht auf einer Wanderung – an dem kühlen Wasser er-
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frischt?! Wie sehr sehnen wir uns auch in unserem Alltag nach 
Quellen, aus denen wir Kraft schöpfen können. In der Bibel 
gibt es Texte, in denen uns Quellen zum Leben angeboten 
werden: Quellen für unser Unterwegssein, mitten im alltägli-
chen Leben.
Was sind das für Quellen, aus denen Leben für unseren Alltag 
fließt? Gemeinsam wollen wir uns mit diesen Textbildern aus 
der Bibel beschäftigen und im Gespräch miteinander vielleicht 
auch für unseren Alltag eine Quelle (wieder neu) entdecken.

Herzlich laden wir Sie zu diesem Kurs ein!

Anmeldung
Der Kurs umfasst 4 Gesprächsrunden. Gerne dürfen Sie auch 
am ersten Abend zum Schnuppern kommen und anschlie-
ßend entscheiden, ob Sie an den folgenden Abenden teilneh-
men möchten.
Bitte melden Sie sich in jedem Fall telefonisch oder schriftlich an.
Ort:   Ev. Gemeindehaus in der Marktstraße 14, 
   78250 Tengen.
Datum: Di., 14.03.2023
   Di., 21.03.2023
   Di., 28.03.2023
Zeit:   jeweils 19.30 bis 21.30 Uhr Leitung: Rahel Becker
Anmeldeadresse:   
    elkeluckner@web.de oder Ev. Pfarramt, 
   Hanfgarten 10, Hilzingen, Telefon: 07731 - 64514

Glauben und Leben in Beziehung bringen
Wir alle sind in unserem Leben unterwegs und suchen ein Ziel, 
für das es sich zu leben lohnt. Jeder Mensch geht Stufe um 
Stufe seinen Weg. Dabei kommen Fragen nach Lebenssinn 
und Lebensperspektive auf. In den Glaubenskursen „Stu-
fen des Lebens“ spüren wir seelsorgerlich behutsam diesen 
Überlegungen nach. Wir wollen miteinander entdecken, wie 
biblische Aussagen heute in unser Leben hineinsprechen. Die 
Bodenbilder helfen, über eigene Lebensthemen nachzuden-
ken und spiegeln innere Prozesse. Im Dialog kommen wir zu 
neuen Erfahrungen, wie der Glaube mitten im Alltag Wegwei-
sung geben kann.

„Stufen des Lebens“ ist 
vergleichbar mit einem Reli-
gionsunterricht für Erwach-
sene. 
Er ermutigt, auf der Grund-
lage biblischer Texte, Glau-
ben und Leben neu in 
Beziehung zu bringen. Es 
werden keine Bibelkennt-
nisse vorausgesetzt. Jede/r 
ist eingeladen, sich auf eine 

Begegnung mit sich selbst und Gott einzulassen.
Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Kirchengemeinderäte und Pfarrer Michael Weber

Alt. Katholischer Gemeindeverband 
Randen-Wutachtal

Alt-Katholiken: kirchl. Nachrichten
Alle Menschen sind eingeladen, mit uns Gottesdienst zu fei-
ern. Alle Getauften, die mit uns an die Gegenwart Jesu Christi 
in den Zeichen von Brot und Wein glauben, sind zur Kommu-
nion/zum Abendmahl eingeladen!

3. Fastensonntag
Sonntag, 12.03.
Der Gottesdienst in Blumberg wird wegen der Gemeinde-
versammlung nach Randen verlegt, ein Fahrdienst wird 
angeboten. Bitte hierzu zeitnah bei Pfr. Palazzari melden.
10.30 Uhr    Randen, Eucharistie mit Feier der Versöhnung, 

anschließend Gemeindeversammlung!

Foto: Rahel Becker

14.00 Uhr   Dorferlebnisscheune Nordhalden, Eucharis-
tiefeier und Gemeindeversammlung

4. Fastensonntag
Sonntag, 19.03.
10.30 Uhr    Fützen, Eucharistiefeier, anschl. Gemeindever-

sammlung
10.30 Uhr    Stühlingen, Eucharistie mit Feier der Versöh-

nung, anschl. Gemeindeversammlung
Donnerstag, 23.03.
15.30 Uhr   Blumberg, Pflegeheim Haus Eichberg

Kontakt: Alt-Katholische Randen-Wutachtalgemeinden
Pfarrer Guido Palazzari, Hauptstr. 95, 78176 Blumberg, 
Telefon: 07702.41110,
Mobil: 0160.4219683, E-Mail: blumberg (at) alt-katholisch.de
Pfarrer Stefan Hesse, Im Nohl 13, 78176 Kommingen, 
Telefon: 07736.413,
Mobil: 0151.17022204,
 E-Mail: kommingen (at) alt-katholisch.de
 www.ak-kommingen.de

Nachrichten aus der Region

Landratsamt Konstanz

Geflügelpest Sicherheitsmaßnahmen
LANDKREIS KONSTANZ – Vermehrte Nachweise des aviären 
Influenzavirus H5N1 bei Wildvögeln verlangen auch im Land-
kreis Konstanz erhöhte Biosicherheitsmaßnahmen bei den 
Geflügelhaltungen. Das Geflügel ist durch Aufstallung oder 
durch Haltungen in entsprechend geschützten Ausläufen vor 
dem Kontakt mit Wildvögeln zu schützen.
Im Bodenseekreis wurde bei einer Lachmöwe das aviäre Influ-
enzavirus H5N1 nachgewiesen. Das Landratsamt Konstanz er-
greift aufgrund der zunehmenden Zahl an Fällen im direkten 
Umland und aufgrund der Tatsache, dass der Bodensee insge-
samt als ein Ökosystem zu betrachten ist, ein landkreisweites 
Aufstallungsgebot des Geflügels. Dies erfolgt außerdem unter 
Berücksichtigung, dass Möwen einen Aktionsradius bis weit 
hinein in das Bodenseehinterland haben und der Landkreis 
Konstanz eine hohe Geflügeldichte aufweist.
Das Landratsamt Konstanz hat zum präventiven Schutz der 
Geflügelbestände am 3. März 2023 eine Allgemeinverfügung 
zur landkreisweiten Aufstallung erlassen. Dabei wird die gene-
relle Aufstallung der Tiere in geschlossenen Ställen oder un-
ter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach 
oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und 
einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten 
Seitenbegrenzung verfügt. Diese Regelungen gelten ab 
dem 4. März 2023 bis zum 31. März 2023. Die bestehende 
Allgemeinverfügung vom 16. Januar 2023 des Landes Baden-
Württemberg zur Anwendung von Biosicherheitsmaßnah-
men bei Geflügel beziehungsweise gehaltenen Vögeln zu 
präventiven Zwecken, Az.: 33-9123 Biosicherheit, ist ebenso 
zu beachten. Es ist im Moment extrem wichtig, Hausgeflügel 
vor dem Kontakt zu Wildvögeln und somit vor einer schwe-
ren Erkrankung, meist mit tödlichem Verlauf, zu schützen. Das 
Veterinäramt appelliert deshalb an alle Geflügelhalter, die 
bereits getroffenen Maßnahmen nochmals kritisch zu über-
prüfen und gegebenenfalls zum Schutz ihres Geflügels zu ver-
bessern. Das Risiko einer Virusübertragung auf den Menschen 
schätzt das Robert-Koch-Institut derzeit als sehr gering ein. In 
der Regel erkranken nur Vögel. Andere Tiere können das Virus 
jedoch bei Kontakt weiterverbreiten ohne selbst zu erkran-
ken. Daher sollte ein direkter Kontakt von Haustieren – insbe-
sondere Hunden und Katzen – mit toten oder kranken Vögeln 
vermieden werden.
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Die Allgemeinverfügung vom 3. März 2023 des Landkrei-
ses Konstanz ist auf
der Homepage des Landratsamtes unter
www.LRAKN.de/bekanntmachungen einsehbar.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Landratsamt Konstanz Veterinäramt

Allgemeinverfügung des Landratsamtes Konstanz, 
Veterinäramt zur Aufstallung von Geflügel

Vom 03. März 2023, Az.: 25/508.302 Geflügelpest
Auf der Grundlage der Artikel 70 Abs. 1 Buchstabe b und Abs. 
2 in Verbindung mit Art. 55 Abs. 1 Buchstabe d der Verordnung 
(EU) 2016/429 vom 9. März 2016 (ABl. L 84 vom 31.03.2016, S. 
1), zuletzt geändert am 1. Dezember 2022 (ABl. L 310, S. 18) i. V. 
m. § 7 Abs. 5, § 13 sowie 65 der Geflügelpest-Verordnung vom 
15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665), zuletzt geändert am 17. De-
zember 2018 (BGBl. I Nr. 48 vom 21.12.2018, S. 2664), i. V. m. 
§§ 38 Absatz 11 und 6 Absatz 1 des Tiergesundheitsgesetzes 
(TierGesG) vom 21. November 2018 (BGBl. I S. 1938), zuletzt 
geändert am 21.12.2022 (BGBl. I, Nr. 57, 30.12.2022, S. 2825), 
des § 4 der Viehverkehrsverordnung in der Fassung vom 26. 
Mai 2020 (BGBl. I S. 1170) und § 2 des Tiergesundheitsausfüh-
rungsgesetzes (TierGesAG) vom 19. Juni 2018 (GBl. S. 223) er-
lässt das Landratsamt Konstanz, Veterinäramt folgende

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g:
1.   Alle Geflügelhalter im Landkreis Konstanz haben mit so-

fortiger Wirkung das Geflügel aufzustallen. Zum Geflügel 
zählen Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasa-
ne, Wachteln, Enten, Gänse, Strauße, Emus und Nandus. 
Dies gilt sowohl für gewerbliche wie für private Haltungen.

 Geflügel darf danach nur
 a. in geschlossenen Ställen, oder
 b.   unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, 

nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abde-
ckung und einer gegen das Eindringen von Wildvögeln 
gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss,

 gehalten werden.
2.   Geflügelhalter haben je Werktag die Anzahl der verende-

ten Tiere in das Bestandsregister nach § 2 Absatz 2 der 
Geflügelpest-Verordnung einzutragen. Wer mindestens 
10 Stück Geflügel hält, hat zusätzlich die Gesamtzahl der 
gelegten Eier jedes Bestandes in das Bestandsregister ein-
zutragen.

3.   Geflügelbörsen und Märkte sowie Veranstaltungen ande-
rer Art, bei denen Geflügel verkauft oder zur Schau gestellt 
wird, sind im Landkreis Konstanz nicht erlaubt.

4.   Die am 07.02.2023 ergangene Allgemeinverfügung des 
Landratsamtes Konstanz, Veterinäramt zur Aufstallung von 
Geflügel in den Gemeinden Gailingen am Hochrhein so-
wie Büsingen am Hochrhein wird aufgehoben. Die in den 
Ziffern 1 – 3 genannten tierseuchenrechtlichen Maßnah-
men gelten im Nutzgeflügelbereich nicht für das Gebiet 
der Gemeinde Büsingen am Hochrhein.

5.   Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1 bis 4 dieser Allge-
meinverfügung wird angeordnet.

6.   Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröf-
fentlichung als bekannt gegeben. Sie ist befristet bis zum 
31.03.2023.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach 
deren Bekanntgabe Widerspruch beim Landratsamt Kons-
tanz, Benediktinerplatz 1, 78467 Konstanz erhoben werden.

Hinweise:
1.   Die Allgemeinverfügung vom 16.01.2023 des Landes 

Baden-Württemberg zur Anwendung von Biosicherheits-
maßnahmen bei Geflügel bzw. gehaltenen Vögeln zu prä-
ventiven Zwecken, Az.: 33-9123 Biosicherheit, ist ebenso 
zu beachten. Sie finden Sie unter folgendem Link: https://
mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mlr/

intern/dateien/PDFs/%C3%96ffentl_Bekanntmachun-
gen/2023-01-18_AV_BiosicherheitGefl%C3%BCgel.pdf ).

2.   Auf die Vorgaben gem. § 3 und § 4 Absatz 1 Nummer 1 der 
Geflügelpestverordnung hinsichtlich der allgemein gel-
tenden Vorgaben zur Fütterung und Tränkung sowie zur 
Früherkennung bei gehäuften Verlusten wird hingewie-
sen.

3.   Wer Hühner, Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, 
Tauben, Truthühner, Wachteln oder Laufvögel halten will, 
hat dies der zuständigen Behörde nach § 26 Absatz 1 Satz 
1 der Viehverkehrsverordnung vor Beginn der Tätigkeit un-
ter Angabe seines Namens, seiner Anschrift und der An-
zahl der im Jahresdurchschnitt voraussichtlich gehaltene 
Tiere, ihrer Nutzungsart und ihres Standortes, bezogen auf 
die jeweilige Tierart, anzuzeigen. Darüber hinaus hat der 
Geflügelhalter der zuständigen Behörde nach § 2 Absatz 1 
der Geflügelpest-Verordnung mitzuteilen, ob das Geflügel 
(ausgenommen Tauben) im Stall oder im Freien gehalten 
wird.

4.   Geflügelhalter haben ein Register nach § 2 Absatz 2 Satz 2 
der Geflügelpest-Verordnung zu führen.

5.  Ausnahmeregelung:
  Es können von der zuständigen Behörde nach § 13 Absatz 

1 Satz 2 und Absatz 3 GeflügelpestVerordnung im Einzel-
fall auf Antrag Ausnahmen von der in dieser Verfügung 
angeordneten Aufstallungspflicht genehmigt werden, so-
weit

   eine Aufstallung wegen der bestehenden Haltungsver-
hältnisse nicht möglich ist,

   sichergestellt ist, dass der Kontakt zu Wildvögeln auf 
andere Weise wirksam unterbunden wird, und

   sonstige Belange der Tierseuchenbekämpfung nicht 
entgegenstehen.

  Dabei dürfen Netze oder Gitter zur Vermeidung des Kon-
taktes zu Wildvögeln nur genutzt werden, wenn sie als 
Abdeckung nach oben eine Maschenweite von nicht mehr 
als 25 mm aufweisen. Bei Erteilung einer solchen Aus-
nahme sind zusätzlich die Vorgaben des § 13 Abs. 4 der 
Geflügelpest-Verordnung zu beachten: Demnach sind 
Enten, Gänse und Laufvögel räumlich getrennt von sonsti-
gem Geflügel zu halten und vierteljährlich virologisch auf 
hochpathogenes aviäres Influenzavirus zu untersuchen. 
Alternativ kann der Tierhalter Enten, Gänse und Laufvö-
gel zusammen mit Hühnern oder Puten halten, soweit die 
Hühner oder Puten dazu dienen, die Einschleppung oder 
Verschleppung der Geflügelpest in den Bestand frühzeitig 
zu erkennen. In diesem Fall muss der Tierhalter die in An-
lage 2 Spalte 2 der Geflügelpest-Verordnung vorgesehene 
Anzahl von Hühnern oder Puten halten und weitergehen-
de Auflagen erfüllen; insbesondere hat er jedes verendete 
Stück Geflügel in einer Landesuntersuchungseinrichtung 
unverzüglich virologisch auf hochpathogenes aviäres In-
fluenzavirus untersuchen zu lassen.

  Die Ausnahmegenehmigungen erfolgen gebührenfrei.
6.   Der Besitzer hat Falltiere (verendete Tiere) u. a. so aufzube-

wahren, dass Menschen nicht unbefugt und Tiere nicht mit 
diesen in Berührung kommen können, vgl. § 10 Absatz 1 
Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG). 
Die Tierkörper oder Tierkörperteile unterliegen der Ver-
pflichtung zur unschädlichen Beseitigung (§ 3 TierNebG).

7.   Für den Transport verwendete Behältnisse und Gerät-
schaften sind nach jedem Transport, spätestens jedoch 
nach Ablauf von 29 Stunden seit Beginn des Transportes, 
zu reinigen und zu desinfizieren (§ 17 Absatz 1 Viehver-
kehrsverordnung).

8.   Ordnungswidrig i. S. d. § 64 Nummer 14b der Geflügelpest-
Verordnung und des § 32 Absatz 2 Nummer 3 TierGesG 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Allgemein-
verfügung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann 
mit einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden.
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9.   Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen zur 

Früherkennung im Sinne des § 4 der Geflügelpest-Verord-
nung an den Landesuntersuchungseinrichtungen sind 
kostenfrei.

Konstanz, den 03. März 2023
Gez.
Dr. Cornelia Pfleghar
Amtsleitung Veterinäramt

Sozialverband VdK - Ortsverband Oberer Hegau

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Jahreshauptversammlung und Jubilarfeier
am Samstag, den 11. März 2023,15:00 Uhr, Hotel zur Engener 
Höh, 78234 Engen, Richtung Bittelbrunn, zweite Abbiegung 
links (ist ausgeschildert)
Alle Mitglieder und die, die es noch werden wollen, laden wir 
mit ihren Angehörigen und Freunden recht herzlich zu unse-
rer diesjährigen Jahreshauptversammlung ein. Wir würden 
uns über Ihren Besuch und Interesse sehr freuen. Bestätigen 
Sie doch mit Ihrer Anwesenheit lhr Interesse am Geschehen 
unseres Ortsverbandes.
Tagesordnung:
• Begrüßung und Eröffnung
• Genehmigung der Tagesordnung
• Totenehrung
• Grußworte der Gäste
• Geschäftsbericht des Vorsitzenden
• Protokoll des Schriftführers
• Tätigkeitsbericht der Frauenvertreterin
• Kassenbericht des Kassierers
• Revisionsbericht und Entlastung des Kassierers
• Aussprache und Entlastung des Vorstandes
• Wahl eines Wahlleiters
• Satzungsgemäße Wahlen von: 

-  Vorsitzender, Stellvertreter Vorsitzender, Kassierer,   
  Schriftführer, Frauenvertreterin 
-  Beisitzer und Revisoren

• Ehrungen
• Verschiedenes und Ausblick auf 2023
• Schlussansprache des Vorsitzenden
Änderungen vorbehalten.
Wünsche und Anträge zur Tagesordnung sind bis max. 3 Tage 
vorher an den Vorsitzenden zu richten.
Mitglieder, Freunde und Interessierte sind herzlich eingela-
den. Eintritt frei!
Kontakt: Manfred Flegler, Tel.: 07733/1048, 
E-Mail: ov-oberer-hegau@vdk.de
Siehe auch: www.vdkde/ov-oberer-hegau

Landfrauen Konstanz

Krampfadern und ihre natürliche Behandlung
Der Landfrauen-Bezirk Konstanz lädt zu einem Vortrag mit 
dem Heilpraktiker Gerhard Künzel ein. Krampfadern können 
lästig und schmerzhaft sein und schwerste Komplikationen 
bewirken. Sie sind jedoch mit Naturheilmitteln gut zu behan-
deln. Der Referent beschreibt die Ursachen der Krampfadern, 
mögliche Vorbeugung und Therapien der Naturheilkunde.
Termin: 15.3.23 im Hotel Sonne in Gottmadingen, 14:00 Uhr.
Die Veranstaltung wird im Auftrag des Bildungs- und Sozial-
werks des LandFrauenverbandes Südbaden e.V. durchgeführt.

Sonstiges

Einladung zur Hauptversammlung
Sehr geehrte Damen und Herren,
am Mittwoch, den 15.03.2023 findet die nächste Hauptver-
sammlung des Bezirk III Randen statt.
Beginn ist um 20 Uhr im Fendtstüble in Watterdingen.
Dazu sind alle Freunde und Gönner herzlich eingeladen
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte:
1.  Begrüßung
2.  Totenehrung
3.  Tätigkeitsbericht
4.  Kassenbericht
5.  Bericht der Kassenprüfer
6.  Entlastung der Vorstandschaft
7.  Wahlen
8.  Bezirksmusikfest 2023
9.  Wünsche und Anträge
Musikalische Grüße
Die Vorstandschaft des Bezirk III Randen

Frühzeitig die Nachfolge planen
Kostenfreie Erstberatung zur Unternehmensnachfolge
Das Steinbeis-Beratungszentrum Beteiligung & Nachfolge 
bietet in Kooperation mit dem Regionalen Wirtschaftsförder-
verein Hegau e.V. eine kostenfreie Erstberatung an. In einem 
unverbindlichen und vertraulichen Gespräch vermitteln die 
Steinbeis-Experten einen ersten Überblick (Übergabe-Mög-
lichkeiten, Ablauf, mögliche Fallstricke). Das übergeordnete 
Ziel der Kooperation ist der Erhalt der regionalen Wirtschafts-
kraft durch die rechtzeitige und systematische Vorbereitung 
von Unternehmensnachfolgen. Unternehmen sind daher 
eingeladen, die unverbindliche Beratung frühzeitig und auch 
ohne konkrete Verkaufsabsichten zu nutzen. Interessenten 
können die Beratung über das Formular auf der Webseite des 
Regionalen Wirtschaftsförderverein Hegau e.V. beantragen: 
https://www.wfv-hegau.de/unternehmensnachfolge/

Mitgliederversammlung
Der Kleintierzuchtverein C560 Gottmadingen lädt zur Mitglie-
derversammlung am Samstag, 11. März 2023, um 18 Uhr ins 
Esszimmer (im DAK-Gebäude); Industriepark 322 in Gottma-
dingen ein. Auf der Tagesordnung stehen u. a. der Rückblick 
auf das abgelaufene Zuchtjahr sowie ein Ausblick auf das be-
vorstehende neue Zuchtjahr, Bekanntgabe bereits feststehen-
der Termine. Die Jahreshauptversammlung findet am Sams-
tag, 22. April 2023 statt. Um rege Teilnahme wird gebeten.

Bitte denken Sie an die rechtzeitige Übermittlung Ihrer Textbeiträge.
REDAKTIONSSCHLUSS BEACHTEN

Die Spendenplatt-
form für Ihren  
gemeinnützigen e. V.

       www.gemeinsamhelfen.de


